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B. Ministerium für Inneres und Sport

Digitalfunk;
Operativ-Taktische Adressen und Funkrufnamen 

für den Brand- und Katastrophenschutz 
sowie den Rettungsdienst

RdErl. d. MI v. 30. 10. 2020 — 34-13235/4.20 —

— VORIS 21100 —

Bezug: RdErl. v. 27. 1. 2015 (Nds. MBl. S. 204, 241)
— VORIS 21100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2020 wie folgt
geändert:
In Nummer 5 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das
Datum „31. 12. 2022“ ersetzt.

An die
Landkreise, kreisfreien Städte, Region Hannover, Landeshauptstadt Han-
nover, Städte Cuxhaven, Hameln, Hildesheim und Göttingen
Polizeidirektionen
Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1212

Einsatz- und Ausbildungsanleitungen für Feuerwehren;
„Die tragbaren Leitern“

(Feuerwehr-Dienstvorschrift 10)

RdErl. d. MI v. 2. 11. 2020 — 34-13221/10 —

— VORIS 21090 —

Bezug: RdErl. v. 15. 10. 1997 (Nds. MBl. S. 1879)
— VORIS 21090 01 00 40 027 —

1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 NBrandSchG wird hiermit die
Feuerwehr-Dienstvorschrift 10 „Die tragbaren Leitern“ (FwDV 10)
— Stand November 2019 — (Anlage) eingeführt.

Die Dienstvorschrift kann auch über die Internetseite der
NABK www.nabk.niedersachsen.de und dort über den Pfad
„Download w Feuerwehr Dienstvorschriften“ als PDF-Datei
heruntergeladen werden.
2. Dieser RdErl. tritt am 1. 12. 2020 in Kraft. Der Bezugserlass
tritt mit Ablauf des 30. 11. 2020 außer Kraft.

An die
Polizeidirektionen — Ämter für Brand- und Katastrophenschutz —
Kommunen
Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1212
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t 
ie bundeseinheitlichen Feuer ehr ienst rschri ten urden 
ur An endung bei allen Feuer ehren des undesgebietes ur 

Ein ührung em hlen  ec  der Feuer ehr ienst rschri ten 
ist es  die er rderliche Einheitlich eit im Feuer ehrdienst in 
allen undesl ndern herbei u ühren und ür die u un t 
sicher ustellen  ie Feuer ehr ienst rschri t  F   
gilt ür den Einsat  insbes ndere ur enschenrettung  ie gilt 
auch ür die Ausbildung  
 

ie ienst rschri ten beschr n en sich be usst au  s lche 
Festlegungen  die ür Ausbildung und Einsat  der ta tischen 
Einheiten und der ein elnen Feuer ehrangeh rigen unbedingt 
er rderlich sind  eitergehende Festlegungen s llen im 

inblic  au  die angestrebte eigen erant rtliche itarbeit aller 
eteiligten nicht getr en erden  

 
ie bildlichen arstellungen in der rliegenden F   sagen 

aus  ie bestimmte tig eiten ausge ührt erden s llen  
eit Ein elheiten bestimmter andlungs eisen nicht 

estgelegt sind  ist im inne der rschri ten u er ahren  ie 
hierbei er endeten Fun ti ns enn eichnungen dienen ur 

erbesserung der Anschaulich eit ein elner Abl u e  elche 
ru s be iehungs eise Feuer ehrangeh rige eine Leiter in 
tellung bringen  ird m Einheits ührer estgelegt  

 
eben der F   ird au  lgende egel er e hin

ge iesen: 
 
  rschri t  runds t e der r enti n  
  rschri t 49 Feuer ehren  
  egel 49 Feuer ehren  
 etriebssicherheits er rdnung  
  rundsat   rü grunds t e ür Ausrüstung 

und er te der Feuer ehr  
  E  randbe m ung und technische 

il eleistung im ereich ele trischer Anlagen  
 technische nterlagen der ersteller ebrauchs
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5 

anleitungen  
 einschl gige technische egeln  

 
er Führer einer ta tischen Einheit ann n den egelungen 

dieser Feuer ehr ienst rschri t ab eichen  enn dies ur 
icherstellung des Einsat er lges er rderlich ist  

 
ie Fun ti nsbe eichnungen gelten s hl ür eibliche als 

auch ür m nnliche Feuer ehrangeh rige   
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1 eg i  
ragbare Leitern sind Leitern  die au  der in 

Feuer ehr ahr eugen mitge ührt  an der Einsat stelle n der 
annscha t m der aus dem Fahr eug gen mmen und an die 
rgesehene telle getragen erden  

 
ragbare Leitern geh ren ur ru e der ettungsger te  

2 n endung 
ragbare Leitern nnen eingeset t erden als: 

 
- ettungs eg  
- Angri s eg und 
- il sger t  

 ten 
en rmte Leitern nach  E  4 : 

 
- tec leiter  
- dreiteilige chiebleiter  
- a enleiter  
- la leiter und 
- ulti un ti nsleiter   

1218



Nds. MBl. Nr. 51/2020

 

 ettungs  und eits en 

 

Abbildung : ettungs  und Arbeitsh hen tragbarer Leitern  

 nd s 
ie mmand s bei der r  und üc nahme der Leiter gibt der 
ru ührer  der den e ehl ur rnahme der Leiter m 

Einheits ührer erhalten hat  ie Aus ührung des e ehls ann 
insbes ndere bei der Ausbildung durch mmand s unterstüt t 

erden  
 

er ru ührer bestimmt bei der rnahme der tec leiter die 
An ahl der ben tigten tec leiterteile  
                                                           
 Es ird eine esch ssh he n drei etern angen mmen  
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nterstüt ende mmand s nnen sein: 
 

nd s ei de  n e n eite n 
 
Leiter  arsch  
Leiter  alt  
Leiter  Ab  
Leiter  tec t ein  
Leiter  ichtet au  
Leiter  ieht aus  
Leiter  Legt an  

 
nd s ei de  n e n eite n 

 
Leiter  Legt ab  
Leiter  arsch  
Leiter  alt  
Leiter  Ab  
Leiter  Au  

 ge eine Eins t g unds t e 
a  erden Leitern an der au  er ehrs egen au gestellt  ist au  

eine ausreichende Absicherung u achten  
 
b  Leiter ü e nicht au  ungeeignete nterlagen ie isten  

teinsta el  ische der hnlichem s ie nicht au  eichen 
der glatten ntergrund au set en  Er rderlichen alls gegen 
egrutschen der Einsin en sichern  

 
c  Anlegeleitern s llen mindestens  m über die Austrittsstelle 

hinausragen mindestens drei r ssen  ind andere 
gleich ertige glich eiten um Festhalten rhanden   

el nderh lme  Fensterlaibungen  ist es ausreichend  enn 
Leitern bis ur he des berstiegs reichen  Leitern dür en 
nicht über den Au lage un t hinaus bestiegen erden  
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d  Leiter an sichere Au lage un te anlegen und beim teigen 
sichern  

 
e  Eine am eb ude angestellte  unbeset te Leiter dar  nicht 

hne eiteres ent ernt erden  nsbes ndere  enn die 
Anleiterbereitscha t mit tragbare Leitern er lgt  

 
 as m allen und egrutschen n unbeset ten Leitern ist 

durch geeignete a nahmen u erhindern  
 
g  Ein trahlr hr dar  n der Leiter aus nur eingeset t erden  

enn die Leiter am Leiter  be estigt ist und der 
trahlr hr ührer sich um eis iel mit dem Feuer ehr
altegurt sichert  Au  Einhaltung der trahlr hrabst nde nach 

 E  randbe m ung im ereich ele trischer 
Anlagen  ist u achten  as trahlr hr ma imal trahlr hr  
dar  nur e eils bis u einem in el n  u den eiten hin 
eingeset t erden  uc artiges nen der chlie en des 

trahlr hres ist u ermeiden  
 
h  chlauchleitungen dür en nicht au  der Leiter erlegt der an 

ihr be estigt erden  Eine Ausnahme ist der trahlr hreinsat  
dire t n der Leiter aus  bei s rt nach eendigung 
des L scheinsat es dieser Angri s  und ettungs eg 
rei umachen ist  

 
i  Es ist darau  u achten  dass die ma imale elastung nach 

erstellerangaben nicht überschritten ird  
 
 ach einer un ul ssig h hen elastung ist die Leiter der 

eiteren enut ung u ent iehen  auch enn eine 
sichtbaren esch digungen rhanden sind  

 
 chadha te Leitern sind der enut ung s rt u ent iehen  

 
l  eim Au richten n Leitern beachten  dass ele trische 

Freileitungen nicht berührt erden dür en und dass ischen 
Leitern be iehungs eise ers nen au  Leitern und unter 

annung stehenden eilen ein icherheitsabstand nach 
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1  

 E  eingehalten ird  
 
m  ei Anlegeleitern ist au  den richtigen Anstell in el 

   u achten  
 
n  ach eder enut ung sind die tragbaren Leitern m 

enut er einer icht rü ung au  An eichen n erschlei  
der esch digungen u unter iehen  

 

 
Abbildung : ber rü en des Anstell in els  
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11 

 Ste eite  
1 n e du  d ei eue e nge ige 
ird die tec leiter durch drei Feuer ehrangeh rige 
rgen mmen  s  sind ein ru   und ein eiterer 

Feuer ehrangeh riger  beis iels eise der elder  hier u 
er rderlich  
 

 
Abbildung : siti n der Feuer ehrangeh rigen bei der Entnahme der 

tec leiter 
 

ie nehmen die tec leiter  alls er rderlich mit nterstüt ung 
des aschinisten  m Fahr eug  Es erden grunds t lich alle 

tec leiterteile m Fahr eug gen mmen und ur Anleiterstelle 
getragen  
 

er ru   und der dritte Feuer ehrangeh rige  tragen die 
tec leiter  Leiter u  raus  ur Anleiterstelle und legen sie 

einen chritt da r ab bei tec leitern aus l  mit der 
chr g l che nach ben  
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1  

 

Abbildung 4: rage eise der tec leiter ur Anleiterstelle 
 

er ru ührer  tritt r den Leiter  er dritte 
Feuer ehrangeh rige  dreht sich um  er ru mann  geht 
bis um Fu  der tec leiter r und stellt sich rechts neben die 
Leiter  
 

 
Abbildung : siti ns echsel r dem usammenstec en der 

tec leiterteile  
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1  

ie beren Leiterteile erden bis um Leiter  der darunter  
liegenden Leiterteile urüc gen mmen und in diese eingestec t  

llten die chna schl sser Feders errb l en  n ch nicht 
erriegelt sein  erden sie durch rehen um Einrasten gebracht  
abei halten der ru mann  und der dritte 

Feuer ehrangeh rige  mit e eils der einen and den 
Leiter u  an den chna schl ssern und mit der anderen and 
den Leiter  an der dritten r sse siehe ildausschnitt in 
Abbildung  
 

 
Abbildung : usammenstec en der tec leiterteile 

 
erden nur drei tec leiterteile ben tigt  ird et t das ierte 

Leiterteil ent ernt  
 

ie usammengestec te Leiter ird gegen einen Fest un t 
gesch ben  um das Au richten der Leiter u erleichtern  ern 
ein Fest un t genut t erden ann  ist  ie unter  

beschrieben  u er ahren  
 

ru mann  und dritter Feuer ehrangeh riger  richten die 
Leiter an den lmen au  er ru ührer  unterstüt t 
an angs am Leiter  geht dann um Leiter u  und sichert 
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1  

diesen durch rüc en mit einem Fu  au  die unterste r sse  

 
Abbildung : siti ns echsel beim Au richten der tec leiter 

 

 
Abbildung : Au richten der tec leiter 

 
ie üc nahme der tec leiter er lgt in umge ehrter 
eihen lge    
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15 

2 n e du  ei u s 
ie beiden be hlenen ru s nehmen die tec leiter  alls 

er rderlich mit nterstüt ung des aschinisten  m Fahr eug  
Es erden grunds t lich alle tec leiterteile m Fahr eug 
gen mmen und ur Anleiterstelle getragen  
 

 
Abbildung 9: siti n der Feuer ehrangeh rigen bei der Entnahme der 

tec leiter 
 

ie ru s tragen sie  Leiter u  raus  ur Anleiterstelle und 
legen sie einen chritt da r ab bei tec leitern aus l  mit der 

chr g l che nach ben  
 

 
Abbildung : rage eise der tec leiter ur Anleiterstelle  
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1  

ach Ablegen der tec leiter er lgt eine ehrt endung  ie 
beren Leiterteile erden bis um Leiter  der 

darunterliegenden Leiterteile urüc gen mmen und in diese 
eingestec t  llten die chna schl sser n ch nicht erriegelt 
sein  erden sie durch rehen um Einrasten gebracht  abei 
h lt der rdere ru   mit e eils der einen and den 
Leiter u  an den chna schl ssern und mit der anderen den 
Leiter  an der dritten r sse siehe ildausschnitt in 
Abbildung  
 

 
Abbildung : usammenstec en der tec leiterteile 
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1  

erden nur drei tec leiterteile ben tigt  ird et t das ierte 
Leiterteil ent ernt  
 

 
Abbildung : Abnehmen des 4  Leiterteils 

 
ie usammengestec te Leiter ird gegen einen Fest un t 

gesch ben  um das Au richten der Leiter u erleichtern  ern 
ein Fest un t genut t erden ann  ist  ie unter  

beschrieben  u er ahren  
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1  

er hintere ru   richtet die tec leiter an den lmen au  
er andere ru   sichert den Leiter u  e eils durch rüc en 

mit einem Fu  au  das untere lmende  
 

 
Abbildung : siti ns echsel beim Au richten der tec leiter 

 
 

 
Abbildung 4: Au richten der tec leiter 

 
ie üc nahme der tec leiter er lgt in umge ehrter 
eihen lge  
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1  

 n e du  Einste en  eite u  
ei der rnahme einer tec leiter au  engem aum ird sie 

durch Einstec en am Leiter u  erl ngert  ie tec leiter ird 
m glichst nahe ur Anleiterstelle gebracht  ie Leiter aare 

erden d rt auseinandergen mmen  

 
er ru  er asst ein Leiterteil bei tec leitern aus l  mit der 
chr g l che um b e t  hebt es  an den chna schl ssern 

und an den lmen grei end  h ch und legt es m glichst schr g 
an das b e t an  eim chheben s ll m glichst lange mit 
e eils einer and an die lme gegri en erden  um ein 
seitliches i en der Leiter u erhindern  
 

 
Abbildung : Anheben eines Leiterteils  
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Ein eiteres Leiterteil ird m dritten Feuer ehrangeh rigen 
be iehungs eise m unterstüt enden ru  in die tec sten 
der h chgesch benen Leiter eingestec t  llten die 

chna schl sser n ch nicht erriegelt sein  erden sie durch 
rehen um Einrasten gebracht  

 

 
Abbildung : Einstec en eines Leiterteils am Leiter u  

 
eitere Leiterteile erden in gleicher eise am Leiter u  

eingestec t  enn das unterste Leiterteil ein eil ist  s ll es mit 
einem Einstec teil ausgerüstet sein  
 

ie üc nahme der Leiter er lgt in umge ehrter eihen lge    
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1 

 n e du  u ste en 
ei der rnahme einer tec leiter in die ie e ird sie durch 

Au stec en erl ngert  ie tec leiter ird m glichst nahe ur 
Anleiterstelle gebracht  ie Leiter aare erden d rt 
auseinandergen mmen  
 

er ru  er asst ein Leiterteil an den r ssen und l sst es bis 
ur drittlet ten r sse nach unten hinab  er ru  h lt das 
tec leiterteil an der r sse mit e eils einer and est  

 

 
Abbildung : alten des abgelassenen Leiterteils   
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Ein eiteres tec leiterteil ird n einem dritten 
Feuer ehrangeh rigen be iehungs eise m unterstüt enden 

ru  au gestec t  abei er asst der erste ru  mit der eiten 
and die chna schl sser des beren Leiterteils  Er ührt nun 

die Leiterteile usammen  llten die chna schl sser n ch 
nicht erriegelt sein  erden sie durch rehen um Einrasten 
gebracht  
 

 
Abbildung : Au stec en eines Leiterteils  
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anach ird die Leiter eiter nach unten herabgelassen und der 
rgang iederh lt  bis die tec leiter au  dem den steht  

 
ie geeignete Ausrichtung um teigen der Leiter ann durch 

seitliche e egungen am Leiter  erreicht erden  
 

e egen sich die Feuer ehrangeh rigen bei der rnahme der 
tec leiter im abstur ge hrdeten ereich  ist eine icherung 

nach F   r unehmen  

 u ste en ne est un t 
llte es eine glich eit geben  die tec leiter beim Au richten 

gegen einen Fest un t u schieben  muss die Leiter am Leiter u  
abgestüt t erden  
 

 

 
Abbildung 9: Abstüt en des Leiter u es durch einen ben  und durch 

ei Feuer ehrangeh rige unten    
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 Eins t  s i sge t 
ie tec leiter ann au erdem als il sger t  um eis iel als 
chlauchstüt e der ur besseren Last erteilung bei der 

Eisrettung  eingeset t erden  ie Einsat m glich eiten sind 
iel ltig und unter anderem in der F   beschrieben  
eim Einsat  als il sger t sind die ul ssigen 
elastungsgren en u beachten  

 Eins t g unds t e 

 runds t lich dür en nicht mehr als ier tec leiterteile 
miteinander erbunden erden  

 
 enn das unterste Leiterteil ein eil ist  s ll es mit einem 

Einstec teil ausgerüstet sein  
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5 

 eitei ige S ie eite  

1 n e de  d eitei igen S ie eite  
ie dreiteilige chiebleiter ird n ei ru s rgen mmen  
ie beiden ru s nehmen die chiebleiter  alls er rderlich mit 
nterstüt ung des aschinisten  m Fahr eug  

 
 

 
Abbildung : siti n der Feuer ehrangeh rigen bei der Entnahme der 

chiebleiter 
 

eide ru s tragen die chiebleiter gemeinsam ur 
Anleiterstelle  ie ird mit ausgestrec tem Arm an den r ssen  
mit dem Leiter u  raus  getragen  er ru   der s ter 
einsteigt  geht am Leiter  
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Abbildung : rage eise der chiebleiter ur Anleiterstelle 

 
er ru   am Leiter u  legt diesen unterhalb der 

Anleiterstelle ab  
 

er Abstand des Leiter u es um b e t richtet sich nach der 
Einstiegsh he  
 
Faust erte: 
 
Einstiegsh he  Abstand um b e t 

    ca   m 
    ca   m 
    ca  4  m 
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er rdere ru   l st die alteriemen der tüt stangen  
nimmt die tüt stangen h ch und sichert den Leiter u  mit e eils 
einem Fu  au  der unteren uerstange  er hintere ru   
richtet die Leiter au  er rdere ru   hil t durch iehen an 
den tüt stangen mit  ie Leiter ird nahe u sen recht  mit 
leichter eigung ur Anleiterstelle hin  au gestellt  
 

 
Abbildung : Au richten der chiebleiter 

 
er rdere ru   sichert die chiebleiter an den nnenseiten 

der tüt stangen  m anderen ru   tritt der ru ührer r 
die chiebleiter und achtet au  den sicheren tand des 
Leiter u es  ier u set t er einen Fu  au  die untere uerstange 
und h lt die chiebleiter n au en an den lmen  Er über acht 
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ugleich das Aus iehen der chiebleiter  
 

er ru mann  l st das ugseil  ieht die chiebleiter au  die 
er rderliche L nge aus und achtet au  das Au set en der 
Fallha en  
 

 
Abbildung : Aus iehen der chiebleiter   
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Er be estigt das ugseil mit einem ast ur  und sichert diesen 
mit einem ierenstich  er ast ur  ird um eine r sse 
gebunden  
 

 
Abbildung 4: ichern des ugseils mit ast ur  und ierenstich 

 
ie chiebleiter ird angelegt und die tüt stangen erden 

seitlich s  ausgerichtet  dass ein urchbiegen und seitliches 
erschieben der chiebleiter ermieden ird  ie tüt stangen 

s llen l c er au  dem den stehen  er be hlene ru   
steigt au  und ein  
 

er andere ru   sichert beim teigen die chiebleiter an den 
tüt stangen  
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ie üc nahme der chiebleiter er lgt in umge ehrter 
eihen lge  m die chiebleiter ein u ahren  müssen u r die 

Fallha en durch ntr llierten ug am ugseil einge la t 
erden  

 

 
Abbildung : icherung des ugseils ür den rans rt 
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1 

 en eite  

1 n e de  en eite  
ie a enleiter ird grunds t lich n einem ru  eingeset t  
er ur rnahme der a enleiter be hlene ru  nimmt die 
a enleiter mit nterstüt ung des aschinisten m Fahr eug  

Ein Feuer ehrangeh riger tr gt sie  a en raus und nach 
innen gerichtet  ur Anleiterstelle  
 

 
Abbildung : rage eise der a enleiter 

 
Am b e t ird der a en ausge la t   
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anach ird die a enleiter au gerichtet  an den lmen 
h chgeh ben und an der rgesehenen telle eingeh ngt  

ierbei ist au  ausreichend Freiraum unter dem Leiter u  u 
achten  damit die a enleiter beim teigen nicht durch Absac en 
au set t  
 

 
Abbildung : Einh ngen der a enleiter  
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ie Angeh rigen des ru s steigen nacheinander au  er erste 
Feuer ehrangeh rige steigt ein  
 

 
Abbildung : teigen der a enleiter  
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er eite Feuer ehrangeh rige hebt  m glichst au  der 
rüstung sit end  die a enleiter an den lmen h ch und h ngt 

sie im darüber liegenden esch ss ein  er erste 
Feuer ehrangeh rige sichert dabei um eis iel durch 
Festhalten am Feuer ehr altegurt  
 

eim eiteren Au rtssteigen iederh lt sich der rgang 
ents rechend  
 
An ürmen  die um a enleitersteigen genut t erden  muss es 
m glich sein  die benden gegen Abstur  u sichern  
 

ie üc nahme der a enleiter er lgt in umge ehrter 
eihen lge  

2 Eins t g unds t e 

 a enleiter nicht als Anstellleiter benut en  
 
 a en der Leiter bei ausge la tem a en immer m 

r er eg richten  
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1  eite  

1 1 n e de  eite  
ie la leiter ann n einem Feuer ehrangeh rigen 
rgen mmen erden  

 
er Feuer ehrangeh rige übernimmt die la leiter m 
aschinisten und bringt sie ur Anleiterstelle  ie ird durch 

leichtes t en au  den den auseinanderge la t und in 
tellung gebracht  

1 2 Eins t g unds t e 

 ei der üc nahme ist die uetschge ahr beim 
usammen la en u beachten   
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11 u ti un ti ns eite  

11 1 ge eines 
ie ulti un ti nsleiter besteht aus ei Leiterteilen  die mit 

einem charnier gelen ig erbunden sind  und einem 
Au stec teil  
 

 
Abbildung 9: ulti un ti nsleiter 

 

 
Abbildung : Au stec teil der ulti un ti nsleiter  

charnier erschlüsse Federb l en
n 

tec ha en mit Abhebesicherung 
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ei ulti un ti nsleitern lassen sich über Federb l en ariabel 
u einer Leiter erbinden  abei muss beachtet erden  dass 

mindestens drei r ssen übereinanderliegen überla en  
 

ie ulti un ti nsleiter ann er endet erden als: 
 tehleiter hne und mit Au stec teil  
 Anlegeleiter hne und mit Au stec teil  
 ei Anlegeleitern erbunden hne und mit Au stec teil  
 Einh ngeleiter  
 achleiter und 
 il sger t  
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11 2 n e n eine  u ti un ti ns eite  
ur rnahme n einer ulti un ti nsleiter erden drei 

Feuer ehrangeh rige ben tigt  
 
Ein ru   und ein eiterer Feuer ehrangeh riger  tragen 
die ulti un ti nsleiter an den r ssen  Leiter u  raus  
Federb l en nach ben  ur Anleiterstelle und legen sie einen 

chritt da r ab  
Eine gestrec te Lagerung n ulti un ti nsleitern ist m glich  

abei ent allen im eiteren das Au la en und Arretieren der 
charnier erschlüsse  

 

 
Abbildung : rage eise der ulit un ti nsleiter  
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er dritte Feuer ehrangeh rige  net die Federb l en am 
Leiter u  und arretiert diese  er ru   net die 

charnier erschlüsse und la t das bere Leiterteil au  er 
dritte Feuer ehrangeh rige  unterstüt t den ru   beim 
Anheben des beren Leiterteils  
 

 
Abbildung : Au la en der ulti un ti nsleiter 

 
er ru   arretiert anschlie end die charnier erschlüsse in 

den da ür rgesehenen hrungen  
 

    
Abbildung : Arretieren der charnier erschlüsse 
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er dritte Feuer ehrangeh rige  entnimmt das Au stec teil  
enn das Au stec teil ben tigt ird  ist die ulti un ti nsleiter 

durch den ru   an uheben und das Au stec teil durch den 
dritten Feuer ehrangeh rigen  in der er rderlichen he 
au ustec en  
 

 
Abbildung 4: Au stec en des Au stec teils 

 
abei müssen alle ier Einstec ha en au  den r ssen der 
ulti un ti nsleiter arretiert sein und die Abhebesicherung 

einrasten  ulti un ti nsleiter und Au stec teil müssen 
mindestens drei r ssen überla en  
 

 
Abbildung : Arretiertes Au stec teil 
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ie ulti un ti nsleiter ird gegen einen Fest un t gesch ben  
um das Au richten der Leiter u erleichtern  ern ein Fest un t 
genut t erden ann  ist  ie unter  beschrieben  u 
er ahren  
er ru   richtet die ulti un ti nsleiter an den lmen au  
er dritte Feuer ehrangeh rige  begibt sich u r um 

Leiter u  und sichert diesen durch rüc en mit einem Fu  au  die 
unterste r sse  
 

 
Abbildung : Au richten der ulti un ti nsleiter 

 
ie üc nahme der Leiter er lgt in umge ehrter eihen lge    
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11  n e n ei u ti un ti ns eite n 
ur rnahme n ei ulti un ti nsleitern erden ei ru s 

ben tigt  
 
Eine gestrec te Lagerung n ulti un ti nsleitern ist m glich  

abei ent allen im eiteren das Au la en und Arretieren der 
charnier erschlüsse  

 
eide ulti un ti nsleitern erden au einanderliegend 

trans rtiert  ie Federb l en der unteren Leiter eigen beim 
rans rt nach unten und die Federb l en der beren Leiter 

nach ben  ei ru s tragen die ulti un ti nsleitern an den 
r ssen  Leiter ü e raus  ur Anleiterstelle und legen sie 

einen chritt da r ab  
 

  
Abbildung : rage eise der ulti un ti nsleitern ur Anleiterstelle 

 
er ru   am Leiter  nimmt die bere ulti un ti nsleiter 

und legt diese ca  eine halbe Leiterl nge r der unteren 
ulti un ti nsleiter ab  
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eide ru s arbeiten un chst arallel  ie bei der rnahme 
n einer ulti un ti nsleiter  as nen der Federb l en 

übernimmt der ru  e eils selbst  
 

 
Abbildung : rbereiten der ulti un ti nsleitern 

 
ie untere ulti un ti nsleiter ird nun n beiden ru s 

gemeinsam um ihre L ngsachse gedreht  s dass die 
Federb l en um den eigen  
 

 
Abbildung 9: rehen der unteren ulti un ti nsleiter 

 
er hintere ru   erbindet die beiden ulti un ti nsleitern 

über alle ier Federb l en  abei muss beachtet erden  dass 
mindestens drei r ssen übereinanderliegen überla en  er 

eite ru   unterstüt t am Leiter u  durch Anheben  
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Abbildung 4 : Ausrichten der Federb l en 

 

 
Abbildung 4 : erbinden der ulti un ti nsleitern   

1256



Nds. MBl. Nr. 51/2020

5 

ird das Au stec teil ben tigt  ist dieses durch den ru   am 
Leiter  au ustec en  
 

 
Abbildung 4 : Au stec en des Au stec teils 

 
er ru   am Leiter  richtet die ulti un ti nsleiter an den 
lmen au  er ru   am Leiter u  sichert diesen durch 

rüc en mit e eils einem Fu  au  das untere lmende  
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Abbildung 4 : Au richten der erbundenen ulti un ti nsleitern 

 
ie üc nahme der ulti un ti nsleiter er lgt in umge ehrter 
eihen lge  

11  Eins t g unds t e 

 ei der er endung der ulti un ti nsleiter als tehleiter mit 
Au stec teil dür en die bersten ie  r ssen nicht betreten 

erden  
 
 eim Au la en der ulti un ti nsleiter besteht am 

charnier uetschge ahr   
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12 Steigen und Einsteigen 
ie icherung der Leiter gegen mstür en übernimmt der 

steigende ru  im Allgemeinen selbst Ausnahme dreiteilige 
chiebleiter  er beim Au stellen unterstüt ende ru  der 

Feuer ehrangeh rige ann s mit ür andere Au gaben 
eingeset t erden  
 

er ru ührer steigt in der egel uerst und der ru mann 
sichert die Leiter  
 

esteht bei der icherung der Leiter die e ahr des erab allens 
n egenst nden  ist es m glich die Leiter auch n der dem 

eb ude abge andten eite u sichern  
 

 
Abbildung 44: ichern n unten beim teigen   
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bald der ru ührer ein  der übergestiegen ist  sichert er die 
Leiter am Leiter  und der ru mann steigt nach  
 

 
Abbildung 4 : ichern am Leiter  an einem Fenster 

 

 
Abbildung 4 : ichern am Leiter  n einem Flachdach 
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eim teigen der Leiter ist darau  u achten  dass der 
r ersch er un t s  nah ie m glich an der Leiter liegt  ie 
nde um assen die r ssen im lammergri  das hei t  die 

Finger um assen die r sse n ben und die aumen liegen 
unter der r sse  Es muss darau  geachtet erden  m glichst 
gleichm ig und sch ingungs rei u steigen  
 

eim Ein  und Aussteigen in der aus einer Fenster nung set t 
sich die Einsat ra t uerst au  die rüstung der nung 

eitersit  m Einsat   r allem bei schlechten 
icht erh ltnissen und unbe annten rtlich eiten  ist damit u 

rechnen  dass sich hinter dem Fenster indernisse be inden 
der ein trag higer Fu b den rhanden ist  e r 

eingestiegen ird  muss die rag hig eit des dens deshalb 
durch abtasten mit einem Fu  ge rü t erden  
 

eim Ein  Aus  und bersteigen h lt sich die Einsat ra t an den 
r ssen est  

 

 
Abbildung 4 : eitersit  
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5  

st ein seitliches Einsteigen nicht m glich   in schmalen 
Fenstern  ann die Leiter auch seitlich am Fenster der s  
angestellt erden  dass sie mindestens bis ur nter ante des 
Fensters ragt  ier muss dann über den Leiter  gestiegen 

erden  
eim seitlichen Einsteigen muss die Leiter durch ei 

Feuer ehrangeh rige gegen errutschen gesichert erden  
 

 
Abbildung 4 : Einsteigen hne Leiterüberstand 
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Abbildung 49: Einsteigen über eine seitlich am Fenster angestellte Leiter 
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Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte
von Grundstücken

Gem. RdErl. d. MI u. d. MF v. 2. 11. 2020 — 44-23520/2 —

— VORIS 21160 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 3. 11. 2014 (Nds. MBl. S. 712)
— VORIS 21160 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 31. 12. 2020 wie
folgt geändert:
1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Klammerzusatz „(BGBl. I
S. 639)“ ein Komma und die Worte „geändert durch Ar-
tikel 16 des Gesetzes vom 26. 11. 2019 (BGBl. I S. 1794),“
eingefügt. 

b) In Nummer 1.6 wird die Internetadresse „http://www.
bmub.bund.de“ durch die Internetadresse „http://www.
bmi.bund.de“ ersetzt.

2. In Nummer 2 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das
Datum „31. 12. 2022“ ersetzt.

An 
die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen
den Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen
die Dienststellen des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen
das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften —
Fondsverwaltung des Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen —

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1264

C. Finanzministerium

Satzung des Niedersächsischen Sparkassen- 
und Giroverbandes

Bek. d. MF v. 29. 10. 2020
— 41-1 10570/01/001-0004 – 4113 —

Satzungsgemäß hat die Verbandsversammlung am 21. 10. 2020
die in der Anlage abgedruckte Satzungsänderung beschlossen.

Die Änderung wurde vom MF durch Erl. vom 29. 10. 2020
genehmigt.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1264

Anlage

Änderung der Satzung
des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

vom 21. 10. 2020

Die Satzung des Niedersächsischen Sparkassen- und Giro-
verbandes vom 28. 5. 1951 (Bek. v. 18. 6. 1951, Nds. MBl.
S. 245), zuletzt geändert am 26. 2. 2019 (Bek. v. 19. 3. 2019,
Nds. MBl. S. 702), wird wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderung der Satzung

1. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 werden die folgenden Sätze angefügt:

„3Tagungen der Verbandsversammlung finden in der
Regel als Präsenzsitzung statt. 4Das vorsitzende Mitglied
kann in der Einladung anordnen, dass alle oder einzelne
Teilnehmer per Videokonferenz an der Verbandsver-
sammlung teilnehmen können.“

b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Mitglieder“ die
Wörter „schriftlich oder in Textform“ eingefügt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „anwesend sind“ ge-

strichen und durch die Wörter „an der Beschluss-
fassung teilnehmen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „gleichen Tagesord-
nung“ gestrichen und durch die Wörter „Angelegen-
heiten, die wegen Beschlussunfähigkeit zurückge-
stellt wurden,“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „Anwesenden“ gestrichen
und durch die Wörter „an der Beschlussfassung teil-
nehmenden Vertreter der Verbandsmitglieder“ er-
setzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:
In Satz 1 und Satz 3 werden jeweils die Wörter „in der
Sitzung anwesenden“ gestrichen und jeweils durch die
Wörter „an der Beschlussfassung teilnehmenden“ ersetzt.

e) Abs. 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2, 1. Halbsatz und 2. Halbsatz werden jeweils

die Wörter „anwesenden“ gestrichen und jeweils
durch die Wörter „an der Wahl teilnehmenden“ er-
setzt.

bb) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:
„3Abs. 6 gilt für Wahlen entsprechend. 4Wird bei
Wahlen im Wege einer Videokonferenz geheime
Wahl beantragt, ist die Wahl innerhalb von fünf
Werktagen im Wege einer Umfrage in Schriftform
durch Versand der Wahlunterlagen einzuleiten.
5Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit der stimmberechtigten Mitglieder gefasst.“

f) Abs. 6, Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach dem Wort „Verbandsversammlung“ werden

die Wörter „über ein elektronisches Abstimmungs-
system oder“ eingefügt.

bb) Nach dem Wort „Textform“ werden die Wörter „, bei
Wahlen in Schriftform,“ eingefügt. 

2. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitglieder“ die
Wörter „schriftlich oder in Textform“ eingefügt.

bb) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:
„3Sitzungen des Verbandsvorstandes finden in der
Regel als Präsenzsitzung statt. 4Das vorsitzende Mit-
glied kann in der Einladung anordnen, dass alle
oder einzelne Teilnehmer per Telefon- oder Video-
konferenz an der Sitzung des Verbandsvorstandes
teilnehmen können.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „anwesend sind“ gestri-

chen und durch die Wörter „an der Beschlussfas-
sung teilnehmen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „gleichen Tagesord-
nung“ gestrichen und durch die Wörter „Angele-
genheiten, die wegen Beschlussunfähigkeit zurück-
gestellt wurden,“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „Anwesenden“ gestrichen
und durch die Wörter „an der Beschlussfassung
teilnehmenden Mitglieder“ ersetzt.

dd) Satz 4 wird wie folgt geändert:
(a) Das Wort „bei“ wird gestrichen und durch das

Wort „in“ ersetzt.
(b) Das Wort „zur“ wird gestrichen und durch die

Wörter „zu der“ ersetzt.
c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „anwesenden“ gestrichen
und durch die Wörter „an der Beschlussfassung teil-
nehmenden“ ersetzt.

bb) In Satz 2, 2. Halbsatz werden nach dem Wort „Fall“
die Wörter „in Präsenzsitzungen“ eingefügt.

cc) In Satz 5, 1. Halbsatz und 2. Halbsatz werden jeweils
die Wörter „anwesenden“ gestrichen und jeweils
durch die Wörter „an der Wahl teilnehmenden“ er-
setzt.

dd) Nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt:
„6Wahlen können außer in Präsenzsitzungen nur
in Sitzungen durchgeführt werden, an denen alle
oder einzelne Teilnehmer per Videokonferenz teil-
nehmen. 7Abs. 6 und § 12 Abs. 5 Sätze 4 und 5 gel-
ten für Wahlen im Verbandsvorstand entsprechend.“

ee) Der bisherige Satz 6 wird neuer Satz 8.
d) Abs. 6, Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Verbandsvorstand“ werden die
Wörter „über ein elektronisches Abstimmungssys-
tem oder“ eingefügt.

bb) Nach dem Wort „Textform“ werden die Wörter „, bei
Wahlen in Schriftform,“ eingefügt.
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt nach ihrer Genehmigung am
Tag der Veröffentlichung in Kraft.

 Information der Personal verwaltenden Dienststellen über 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse,
Pfändungs- und Einziehungsverfügungen

sowie Abtretungserklärungen

RdErl. d. MF v. 29. 10. 2020 — VD3-02873/02/09 —

— VORIS 20480 —

Bezug: RdErl. v. 17. 11. 2014 (Nds. MBl. S. 886)
— VORIS 20480 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 11. 11. 2020 wie
folgt geändert:
1. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2.1 wird wie folgt geändert:
aa) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „die OFD“ durch

die Angabe „das NLBV“ ersetzt.
bb) In Nummer 2.1.1 wird die Angabe „bei der OFD“

durch die Angabe „beim NLBV“ ersetzt.
cc) In Nummer 2.1.2 wird die Angabe „die OFD“ durch

die Angabe „das NLBV“ ersetzt.
b) In Nummer 2.4 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Wort

„Fremdenverkehrsbeiträge“ durch das Wort „Tourismus-
beiträge“ ersetzt.

2. In Nummer 3 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das
Datum „31. 12. 2022“ ersetzt.

An
das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung
die dem landeszentralen Bezügeabrechnungsverfahren angeschlossenen
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1265

Statut der Emder Zusatzversorgungskasse 
für Sparkassen

Bek. d. MF v. 2. 11. 2020 — 411-10538/03/0001/01 —

Statutengemäß hat die Verbandsversammlung des Nieder-
sächsischen Sparkassen- und Giroverbandes am 21. 10. 2020 auf
Vorschlag des Kassenausschusses und der Mitgliederversamm-
lung vom 28. 9. 2020 die in der Anlage abgedruckte 47. Ände-
rung des Statuts beschlossen.

Die Änderung wurde vom MF durch Erl. vom 2. 11. 2020
genehmigt.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1265

Anlage

47. Änderung des Statuts
der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen

— Einrichtung des Niedersächsischen 
Sparkassen- und Giroverbandes —

vom 21. Oktober 2020

Das Statut der Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkas-
sen vom 1. Oktober 1994 in der Fassung der 46. Änderung vom
13. Dezember 2019 wird wie folgt geändert:

§ 1
Änderung des Statuts

1. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält die folgende Fassung:
„1Der Kassenausschuss ist beschlussfähig, wenn

mindestens sechs Kassenausschuss-Mitglieder und

die/der Vorsitzende oder ihr(e)/sein(e) Vertreter/in
an der Beschlussfassung teilnehmen.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „Erschienenen“ durch die
Worte „an der Beschlussfassung teilnehmenden Kas-
senausschuss-Mitglieder“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Worte „der Vorsitzenden/des

Vorsitzenden“ durch die Worte „der/des Vorsitzen-
den“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„3Wahlen können außer in Präsenzsitzungen nur
in Sitzungen durchgeführt werden, an denen alle
oder einzelne Teilnehmer per Videokonferenz teil-
nehmen.“

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„1Kassenausschuss-Sitzungen finden in der Regel als

Präsenzsitzungen jährlich mindestens zweimal auf Ein-
berufung durch die/den Vorsitzende/n oder dann statt,
wenn mindestens vier Kassenausschuss-Mitglieder dies
unter Angabe des Zwecks bei der/dem Vorsitzenden in
Textform beantragen. 2Die Einberufung erfolgt schrift-
lich oder in Textform. 3Die/Der Vorsitzende kann anord-
nen, dass alle oder einzelne Mitglieder an Sitzungen des
Kassenausschusses auch im Wege einer Telefon- oder
Videokonferenz teilnehmen können. 4Die Einzelheiten
regelt eine vom Kassenausschuss zu erlassende Geschäfts-
ordnung.“

d) Folgender Absatz 6a wird neu eingefügt:
„(6a) 1Die/Der Vorsitzende des Kassenausschusses kann
den Kassenausschuss auch über ein elektronisches Ab-
stimmungssystem oder im Wege der Umfrage in Text-
form, bei Wahlen in Schriftform, abstimmen lassen,
wenn alle stimmberechtigten Kassenausschuss-Mitglie-
der dem Verfahren zustimmen. 2Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung des Kassenausschusses.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Ordentliche Mitgliederversammlungen finden in der
Regel als Präsenzsitzungen jährlich mindestens einmal
auf Einberufung durch die/den Vorsitzende/n statt. 2Die/
Der Vorsitzende kann anordnen, dass alle oder einzelne
Mitglieder an Sitzungen der Mitgliederversammlung
auch im Wege einer Videokonferenz teilnehmen kön-
nen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „die Vorsitzende/der Vor-

sitzende“ durch die Worte „die/der Vorsitzende“ er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die
Worte „in Textform“ ersetzt.

cc) Folgender Satz 3 wird angefügt:
„3Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

c) In Absatz 8 Buchstabe b) werden nach dem Wort „Kas-
senausschusses“ die Worte „und ihrer Stellvertreter“ ein-
gefügt.

d) Absatz 10a wird wie folgt gefasst:
„1Kassenmitglieder können auch dadurch an der Be-

schlussfassung teilnehmen, dass sie Stimmbotschaften
überreichen lassen. 2Die Stimmbotschaften werden durch
die/den Vorsitzende/n der Mitgliederversammlung über-
reicht. 3Für Stimmbotschaften gilt die Textform, für
Stimmbotschaften bei Wahlen die Schriftform. 4Das
Mitglied hat in der Stimmbotschaft ausdrückliche, bin-
dende Weisungen zu erteilen. 5Das Mitglied, das Stimm-
botschaften durch die/den Vorsitzende/n überreichen
lässt, gilt bei den Beschlussfassungen, zu denen eine
Stimmbotschaft abgegeben wurde, als anwesend im
Sinne des Abs. 10 Sätze 1 und 3 und nimmt an den Be-
schlussfassungen teil.“

e) Absatz 10b wird wie folgt gefasst:
„1Die/Der Vorsitzende der Mitgliederversammlung

kann die Mitglieder über ein elektronisches Abstim-
mungssystem oder im Wege der Umfrage in Textform,
bei Wahlen in Schriftform, abstimmen lassen, wenn
alle stimmberechtigten Mitglieder dem Verfahren zu-
stimmen. 2Zwischen Zugang der Abstimmungsunterla-
gen beim Mitglied und Ende der nach Datum zu
bezeichnenden Rücksendungsfrist müssen mindestens
14 Kalendertage liegen. 3In eiligen Fällen kann die Frist
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nach Satz 2 durch die/den Vorsitzende/n verkürzt wer-
den. 4Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit der stimmberechtigten Kassenmitglieder gefasst.
5Vorschläge zur Änderung des Ersten Teils dieses Sta-
tuts sowie zur Auflösung der Kasse bedürfen einer
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der stimmberech-
tigten Kassenmitglieder.“

f) Absatz 11 wird wie folgt gefasst:
„1Bei Wahlen wird auf Antrag eines Mitgliedes geheim

abgestimmt. 2Wird bei Wahlen im Wege einer Video-
konferenz geheime Wahl beantragt, ist die Wahl inner-
halb von fünf Werktagen im Wege einer schriftlichen
Umfrage durch Versand der Wahlunterlagen einzulei-
ten. 3Zwischen Zugang der Wahlunterlagen beim Mit-
glied und Ende der nach Datum zu bezeichnenden
Rücksendungsfrist müssen mindestens 14 Kalendertage
liegen. 4In eiligen Fällen kann die Frist nach Satz 3
durch die/den Vorsitzende/n verkürzt werden. 5Be-
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der
stimmberechtigten Kassenmitglieder gefasst.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Statutenänderung tritt nach ihrer Genehmigung am
Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Auslandsreisekostenrecht; Neufestsetzung der 
Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder 

ab 1. 1. 2021

RdErl. d. MF v. 3. 11. 2020 — VD3 03500/003/03 —

— VORIS 20444 —

Bezug: RdErl. v. 6. 11. 2019 (Nds. MBl. S. 1533)
— VORIS 20444 —

1. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
hat mit RdSchr. vom 7. 10. 2020 — D6-30201/10#3 — die ab
1. 1. 2021 geltenden Auslandstage- und Auslandsübernach-
tungsgelder in Höhe der aus der Anlage ersichtlichen Beträge
festgesetzt. Diese sind auch in Niedersachsen zugrunde zu le-
gen. Für im Jahr 2020 durchgeführte Auslandsdienstreisen,
die erst 2021 abgerechnet werden, gelten die Auslandstage-
und Auslandsübernachtungsgelder, die bis zum 31. 12. 2020
festgesetzt sind (vgl. Bezugserlass). Es wird darauf hingewiesen,
dass die durch die erhöhten Auslandstage- und Auslandsüber-
nachtungsgelder bedingten Mehrausgaben durch entspre-
chende Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen sind.
2. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2021 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2021 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des
31. 12. 2020 außer Kraft.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung
Kommunen und die der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1266

Anlage

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3

Afghanistan 25 95

Ägypten 34 125

Albanien 22 112

Algerien 42 173

Andorra 34 91

Angola 43 299

Äquatorialguinea 30 166

Argentinien 29 113

Armenien 20 59

Aserbaidschan 25 72

Äthiopien 32 130

Australien

— Canberra 42 158

— Sydney 56 184

— im Übrigen 42 158

Bahrain 37 180

Bangladesch 41 165

Barbados 43 165

Belgien 35 135

Benin 43 115

Bolivien 25 93

Bosnien und Herzegowina 19 75

Botsuana 38 176

Brasilien

— Brasilia 47 127

— Rio de Janeiro 47 145

— Sao Paulo 44 132

— im Übrigen 42 84

Brunei 43 106

Bulgarien 18 115

Burkina Faso 31 174

Burundi 30 138

Chile 36 154

China

— Chengdu 34 131

— Hongkong 61 145

— Kanton 30 150

— Peking 25 185

— Shanghai 48 217

— im Übrigen 40 112

Costa Rica 39 93

Côte d'Ivoire 49 166

Dänemark 48 143

Dominikanische Republik 37 147

Dschibuti 54 305

Ecuador 36 97

El Salvador 36 119

Eritrea 41 91

Estland 24 85
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Fidschi 28 69

Finnland 41 136

Frankreich

— Lyon 44 115

— Marseille 38 101

— Paris sowie die Departe-
ments 92, 93 und 94

48 152

— Straßburg 42 96

— im Übrigen 36 115

Gabun 43 183

Gambia 33 161

Georgien 29 88

Ghana 38 148

Griechenland

— Athen 38 132

— im Übrigen 30 135

Guatemala 28 90

Guinea 38 118

Guinea—Bissau 20 86

Haiti 48 130

Honduras 40 101

Indien

— Bangalore 35 155

— Chennai 26 85

— Kalkutta 29 145

— Mumbai 41 146

— Neu Delhi 31 185

— im Übrigen 26 85

Indonesien 30 134

Iran 27 196

Irland 48 129

Island 39 108

Israel 55 190

Italien

— Mailand 37 158

— Rom 33 135

— im Übrigen 33 135

Jamaika 47 138

Japan

— Tokio 55 233

— im Übrigen 43 190

Jemen 20 95

Jordanien 38 126

Kambodscha 31 94

Kamerun 41 180

Kanada

— Ottawa 39 142

— Toronto 42 161

— Vancouver 41 140

— im Übrigen 39 134

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3

Kap Verde 25 105

Kasachstan 37 111

Katar 46 149

Kenia 42 219

Kirgisistan 22 74

Kolumbien 38 115

Kongo, Demokratische Republik 58 190

Kongo, Republik 51 215

Korea, Demokratische 
Volksrepublik

23 92

Korea, Republik 40 108

Kosovo 19 57

Kroatien 29 107

Kuba 38 228

Kuwait 46 241

Laos 27 96

Lesotho 20 103

Lettland 29 76

Libanon 49 123

Libyen 52 135

Liechtenstein 46 190

Litauen 21 109

Luxemburg 39 130

Madagaskar 28 87

Malawi 39 123

Malaysia 28 88

Malediven 43 170

Mali 31 120

Malta 38 114

Marokko 35 129

Marshallinseln 52 102

Mauretanien 32 105

Mauritius 45 220

Mazedonien 24 95

Mexiko 40 177

Moldau, Republik 20 88

Monaco 35 180

Mongolei 22 92

Montenegro 24 94

Mosambik 31 146

Myanmar 29 155

Namibia 25 112

Nepal 30 126

Neuseeland 46 153

Nicaragua 30 81

Niederlande 39 122

Niger 35 131

Nigeria 38 182

Norwegen 66 182

Oman 50 200

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3
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Österreich 33 108

Pakistan

— Islamabad 19 238

— im Übrigen 28 122

Palau 42 179

Panama 32 111

Papua—Neuguinea 50 234

Paraguay 31 108

Peru 28 143

Philippinen**) 27 116

Polen

— Breslau 27 117

— Danzig 25 84

— Krakau 22 86

— Warschau 24 109

— im Übrigen 24 60

Portugal 30 102

Ruanda 38 141

Rumänien

— Bukarest 26 92

— im Übrigen 22 89

Russische Föderation

— Jekaterinburg 23 84

— Moskau 25 110

— St. Petersburg 21 114

— im Übrigen 20 58

Sambia 30 130

Samoa 24 85

San Marino 28 75

São Tomé und Príncipe 39 80

Saudi—Arabien

— Djidda 31 234

— Riad 40 179

— im Übrigen 40 80

Schweden 41 168

Schweiz

— Genf 55 186

— im Übrigen 53 180

Senegal 35 190

Serbien 16 74

Sierra Leone 40 161

Simbabwe 37 140

Singapur 45 197

Slowakische Republik 20 85

Slowenien 27 95

Spanien

— Barcelona 28 118

— Kanarische Inseln 33 115

— Madrid 33 118

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3

— Palma de Mallorca 29 121

— im Übrigen 28 115

Sri Lanka 35 100

Sudan 27 195

Südafrika

— Johannesburg 24 124

— Kapstadt 22 112

— im Übrigen 18 94

Südsudan 28 150

Syrien 31 140

Tadschikistan 22 118

Taiwan 38 143

Tansania 39 201

Thailand 31 110

Togo 32 118

Tonga 32 94

Trinidad und Tobago***) 37 177

Tschad 53 163

Tschechische Republik 29 94

Türkei

— Istanbul 21 120

— Izmir 24 55

— im Übrigen 14 95

Tunesien 33 115

Turkmenistan 27 108

Uganda 34 143

Ukraine 21 98

Ungarn 18 63

Uruguay 40 90

Usbekistan 28 104

Vatikanstaat 43 160

Venezuela 37 127

Vereinigte Arabische Emirate 54 156

Vereinigte Staaten von Amerika 
(USA)

— Atlanta 51 175

— Boston 48 265

— Chicago 45 209

— Houston 52 138

— Los Angeles 46 274

— Miami 53 151

— New York City 48 282

— San Francisco 42 314

— Washington, D.C. 51 276

— im Übrigen 42 138

Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland

— London 51 224

— im Übrigen 37 115

Vietnam 34 86

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3
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D. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung

Richtlinie über die Übernahme einer Ehrenpatenschaft 
bei Mehrlingen durch die Niedersächsische Sozialministerin 

in Verbindung mit der Gewährung einer Förderung 
für Familien mit Mehrlingen 

(Richtlinie Förderung Mehrlinge)

Erl. d. MS v. 26. 10. 2020 — 304-43184-55 —

— VORIS 21147 —

Bezug: Erl. v. 23. 7. 2015 (Nds. MBl. S. 1147)
— VORIS 21147 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2020 wie folgt
geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Sozialministerin“
die Worte „oder den Niedersächsischen Sozialminister“ ein-
gefügt.

2. In Nummer 1.1 werden nach dem Wort „Sozialministerin“
die Worte „oder der Sozialminister“ eingefügt.

3. In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das
Datum „31. 12. 2022“ ersetzt. 

4. Die Anlage wird wie folgt geändert:

In der Überschrift werden nach dem Wort „Sozialministerin“
die Worte „oder den Niedersächsischen Sozialminister“ ein-
gefügt.

An
das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
Nachrichtlich:
An
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Nieder-
sachsen e. V.
die Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Niedersachsen
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens
die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
das Katholische Büro Niedersachsen
die Region Hannover, Landkreise und Gemeinden

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1269

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Tierschutz;
Mindestanforderungen an die Haltung 

von Legehennen-Elterntieren

RdErl. d. ML v. 11. 11. 2020 — 204.1-42503/2-977 —

— VORIS 78530 —

Bezug: RdErl. v. 17. 6. 2015 (Nds. MBl. S. 588)
— VORIS 78530 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 12. 11. 2020 wie
folgt geändert:
In Nummer 5 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das Datum
„31. 12. 2022“ ersetzt.

An
die Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Städte
den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Nachrichtlich:
An
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit
die Niedersächsische Geflügelwirtschaft, Landesverband e. V. 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
die Landwirtschaftskammer

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1269

K. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Aufwertung des niedersächsischen Natur- und 

Kulturerbes sowie für die Sicherung der 
biologischen Vielfalt (Richtlinie „Landschaftswerte“)

Erl. d. MU v. 11. 11. 2020 — 26-22610/010 —

— VORIS 28100 —

Bezug: Erl. v. 2. 12. 2015 (Nds. MBl. S. 1512), zuletzt geändert durch
Erl. v. 21. 10. 2020 (Nds. MBl. S. 1167)
— VORIS 28100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 11. 11. 2020 wie
folgt geändert:
1. Im Bezug wird die Angabe „d)“ durch die Angabe „c)“ ersetzt.
2. In Nummer 5.2 Abs. 3 wird die Angabe „zu d“ durch die An-

gabe „zu c“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1269

Weißrussland 16 98

Zentralafrikanische Republik 38 74

Zypern 37 116

*) Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.
**) Die für die Philippinen festgesetzten Beträge gelten auch für Mi-

kronesien.
***) Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für

die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Bar-
buda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen sowie Suriname.

Land/Ort Auslands-
tagegeld
in EUR

Auslandsüber-
nachtungs-
geld bis zu 
... EUR mit 
Nachweis*)

1 2 3
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L. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Regionale Entwicklung

EU-Struktur- und Investitionsfondsförderung 2014—2020; 
Pauschalierung von Freistellungsausgaben in ESF-Projekten

Erl. d. MB v. 16. 10. 2020 
— 46105-1636/2019-846/2020 —

— VORIS 82300 —

— Im Einvernehmen mit dem MF —

Bezug: Erl. d. StK v. 29. 6. 2015 (Nds. MBl. S. 863), geändert durch
Erl. v. 31. 7. 2017 (Nds. MBl. S. 1104)
— VORIS 82300 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 01. 12. 2020 wie
folgt geändert:
1. Der Bezug erhält folgende Fassung:

„Bezug: a) Erl. d. MW v. 10. 11. 2010 (Nds. MBl. S. 1090), geän-
dert durch Erl. v. 14. 6. 2011 (Nds. MBl. S. 407)
— VORIS 82300 —

b) RdErl. d. MF v. 11. 7. 1996 (Nds. MBl. S. 1868), zuletzt
geändert durch RdErl. v. 6. 2. 2020 (Nds. MBl. S. 290)
— VORIS 64100 —

c) Erl. d. MW v. 24. 6. 2015 (Nds. MBl. S. 735), geändert
durch Erl. v. 23. 8. 2017 (Nds. MBl. S. 1120)
— VORIS 82300 —

d) Erl. d. StK v. 22. 6. 2015 (Nds. MBl. S. 769), zuletzt ge-
ändert durch Erl. d. MB v. 22. 5. 2019 (Nds. MBl. S. 859)
— VORIS 21141 —

e) Erl. d. MS v. 11. 11. 2015 (Nds. MBl. S. 1496), geän-
dert durch Erl. v. 21. 12. 2017 (Nds. MBl. 2018 S. 2)
— VORIS 82300 —

f) Erl. d. MW v. 22. 7. 2015 (Nds. MBl. S. 903), zuletzt ge-
ändert durch Erl. v. 23. 4. 2019 (Nds. MBl. 2020 S. 182)
— VORIS 82300 —

g) Erl. d. MK v. 16. 9. 2015 (Nds. MBl. S. 1247)
— VORIS 22410 —

h) Erl. d. MK v. 20. 7. 2015 (Nds. MBl. S. 969)
— VORIS 22420 —“.

2. Nummer 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Integration von Frauen in den
Arbeitsmarkt (FIFA) — Bezugserlass zu e —,“.

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
„c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen

zur Unterstützung Regionaler Fachkräftebündnisse
durch Förderung von Fachkräfteprojekten für die
Region (Unterstützung Regionaler Fachkräftebünd-
nisse) — Bezugserlass zu f —,“.

c) Die Buchstaben e und f erhalten folgende Fassung:
„e) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen

zur Förderung von Projekten im Rahmen des Pro-
gramms Inklusion durch Enkulturation (IdE) — Be-
zugserlass zu g —,

f) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten
der beruflichen Erstausbildung — Bezugserlass zu
h —.“

3. Der Nummer 2.1.2 wird der folgende Absatz angefügt:
„Findet eine Qualifikation wenigstens anteilig als Online-

Seminar statt, ist in allen Programmen der in Nummer 1
Abs. 2 Buchst. a bis f genannten Richtlinien als Nachweis
zusätzlich zur Freistellungserklärung des Arbeitgebers
— eine Teilnahmeerklärung der Teilnehmerin oder des

Teilnehmers oder eine unterzeichnete Teilnehmerliste
und

— eine Bescheinigung über eine Weiterbildung oder ein Zer-
tifikat

vorzulegen. Online-Seminare i. S. dieses Erl. sind Online-
live-Schulungen mit festen Terminen, in denen Lerninhalte
auf digitalem Wege vermittelt werden, die interaktiv aus-
gelegt sind und die beidseitige Kommunikation während
der Veranstaltung zwischen der Lehrperson und den Teil-
nehmenden ermöglichen.“

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Nachrichtlich:
An
die obersten Landesbehörden
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen
den Niedersächsischen Industrie- und Handelskammertag
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Nieder-
sachsen
die Konföderation der ev. Kirchen in Niedersachsen
das Katholische Büro Niedersachsen
die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1270

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Huntenburg Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 19. 10. 2020
— 2.02-11741-09 (101) —

Mit Schreiben vom 19. 10. 2020 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrunde-
legung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom 2. 9. 2020 die
„Huntenburg Stiftung“ mit Sitz in der Gemeinde Bippen gemäß
§ 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Tierzucht.
Die Anschrift der Stiftung lautet:

Huntenburg Stiftung
Hütfeldstraße 21
49626 Bippen.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1270

Landeswahlleiterin

Sitzübergang im Niedersächsischen Landtag

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 30. 10. 2020
— LWL 11412/3.8 —

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1270

Eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zur
Berufung von Listennachfolgerinnen und Listennachfolgern
im Internetangebot des Landes Niedersachsen ist aus Grün-
den des Datenschutzes gemäß § 77 Abs. 3 NLWO nicht mehr
möglich.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Cremare Tierkrematorien GmbH, Bockenem)

Bek. d. GAA Hannover v. 11. 11. 2020
— H 906086367/H 20-036 —

Die Firma Cremare Tierkrematorien GmbH, An der Lackfa-
brik 8, 46485 Wesel, hat mit Schreiben vom 17. 2. 2020 beim
GAA Hannover als zuständiger Genehmigungsbehörde die Er-
teilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb
einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern
oder tierischen Abfällen (hier: Tierkrematorium) mit einer
Verarbeitungskapazität von 350 kg/h auf dem Grundstück in
31167 Bockenem, Walter-Althoff-Straße, Gemarkung Bocke-
nem, Flur 4, Flurstück 138/28, beantragt.

Gegenstand des Vorhabens sind insbesondere folgende Maß-
nahmen:

— Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder
Verwertung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen mit
einer Verarbeitungskapazität von 350 kg/h (hier: Tierkrema-
torium),

— Errichtung und Betrieb einer Sammlung oder Lagerung
von Tierkörpern, Tierkörperteilen oder Abfällen tierischer
Herkunft zum Einsatz in Anlagen nach Nummer 7.12.1
(hier: Kühlraum) mit einem gekühlten Lagervolumen von
172 m3.

Mit der Errichtung und dem Betrieb der Anlage soll unmittel-
bar nach Vorlage der Genehmigung begonnen werden.

Die Errichtung und der Betrieb der Anlage bedarf der Geneh-
migung nach § 4 i. V. m. § 10 BImSchG und § 1 sowie den Num-
mern 7.12.1.2 (G) und 7.12.2 (G) des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Gemäß Nummer 8.1 der Anlage zur ZustVO-Umwelt-Arbeits-
schutz ist das GAA Hannover die zuständige Genehmigungs-
behörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.

Für das Vorhaben wurden folgende entscheidungserhebliche
Berichte (Gutachten) und folgende Empfehlungen vorgelegt,
z. B.:

— Beschreibung technischer Einrichtungen und Verfahren,

— Angaben zu Emissionen und Immissionen (Gutachterliche
Stellungnahme zu Geruchsimmissionen & Schalltechnische
Untersuchung/Geräuschprognose),

— vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz.

Aufgrund Nummer 7.19.2 der Anlage 1 UVPG unterliegt
das Vorhaben dem Anwendungsbereich des UVPG. Für das Vor-
haben ist eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles
erforderlich.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die Antrags-
unterlagen nach § 4 der 9. BImSchV liegen vom 18. 11. bis
zum 18. 12. 2020 (einschließlich) bei den folgenden Stellen
zu den angegebenen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus
und können dort von jedermann eingesehen werden:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Foyer, Am List-
holze 74, 30177 Hannover,

montags bis donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 14.30 Uhr,
und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0511 9096-0;

— Stadt Bockenem, Zimmer 11, Buchholzmarkt 1, 31167 Bocke-
nem,

montags, mittwochs und freitags 
in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr,
dienstags in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 16.30 Uhr,
donnerstags in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 18.00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 05067
242-411 oder elektronisch unter info@bockenem.de.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine Ein-
sichtnahme in die Antragsunterlagen nur nach telefonischer
bzw. elektronischer Terminabsprache und unter Beachtung
der geltenden Schutzmaßnahmen möglich.

Diese Bek. und die Kurzbeschreibung sind auch im Internet
unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort
über den Pfad „Bekanntmachungen w Hannover — Hildesheim“
einsehbar.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 18. 11. 2020 und endet
mit Ablauf des 4. 1. 2021, schriftlich bei den genannten Aus-
legungsstellen oder elektronisch unter poststelle@gaa-h.nie-
dersachsen.de geltend zu machen. Mit Ablauf dieser Frist sind
für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen (§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
der Antragstellerin und, soweit sie deren Aufgabenbereich be-
rühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Ver-
langen der Einwenderin oder des Einwenders deren oder dessen
Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht
werden sollen, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin durch-
geführt wird.

Ein Termin zur Erörterung der Einwendungen wird wie folgt
bestimmt:

Dienstag, den 16. 2. 2021, 10.00 Uhr,
Jim + Jimmy GmbH,

Lerchenkamp 60,
31137 Hildesheim.

Gesonderte Einladungen hierzu ergehen nicht mehr. Sollte
die Erörterung am 16. 2. 2021 nicht abgeschlossen werden kön-
nen, wird sie an dem darauffolgenden Werktag zur gleichen
Zeit am selben Ort fortgesetzt. Kann der Erörterungstermin
wegen der geltenden Beschränkungen aufgrund der COVID-19-
Pandemie nicht durchgeführt werden, genügt eine Online-
Konsultation nach § 5 Abs. 1 bis 4 PlanSiG.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobenen
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der
Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Be-
deutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen erho-
ben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern.
Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden,
sollte der Erörterungstermin stattfinden, auch bei Ausbleiben
der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, erörtert.

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt.

Der Erörterungstermin wird abgesagt, wenn die erhobenen
Einwendungen nach Einschätzung der Behörde keiner Erörte-
rung bedürfen. Diese Entscheidung wird an gleicher Stelle nach
Ende der Einwendungsfrist öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Erörterungstermin
grundsätzlich nicht stattfindet, wenn Einwendungen gegen das
Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind
bzw. die Einwendungen zurückgezogen wurden oder nur auf
privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies wird nicht gesondert
bekanntgegeben.

Der Erörterungstermin endet, wenn sein Zweck erfüllt ist.

Bei der Abwägung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt
wird, kann die Behörde die geltenden Beschränkungen aufgrund
der COVID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Aus-
breitung des Virus berücksichtigen gemäß § 5 Abs. 1 PlanSiG.
Die Entscheidung wird an gleicher Stelle nach Ende der Ein-
wendungsfrist öffentlich bekannt gemacht.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV öffent-
lich bekannt gemacht wird und die öffentliche Bekanntma-
chung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann.

Die maßgeblichen Vorschriften zur Öffentlichkeitsbeteiligung
ergeben sich aus dem § 10 BImSchG und dem 2. Abschnitt
der 9. BImSchV.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1271

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Cuxhavener Schiffsentsorgungs GmbH)

Bek. d. GAA Lüneburg v. 30. 10. 2020
— 4.1CUX003063228 —

Die Firma Cuxhavener Schiffsentsorgungs GmbH, Baudirek-
tor-Hahn-Straße 2, 27472 Cuxhaven, hat mit Schreiben vom
7. 9. 2020 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung
und zum Betrieb eines Zwischenlagers für ölhaltige Abfälle
auf dem Grundstück in 27472 Cuxhaven, Baudirektor-Hahn-
Straße 8, Gemarkung Cuxhaven, Flur 2, Flurstück 202/16, be-
antragt.

Gegenstand der Änderung ist die Aufstellung von Lagertanks
zur Lagerung von ölhaltigen Abfällen mit einer Lagerkapazität
von 7 790 t.

Mit dem Betrieb der Anlage soll unmittelbar nach Vorlage der
Genehmigung und Abschluss der Errichtungsarbeiten begon-
nen werden. 

Die Errichtung und der Betrieb der beantragten Anlage be-
dürfen der Genehmigung gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG
i. V. m. § 1 sowie Nummer 8.12.1.1 (G/E) des Anhangs 1 der
4. BImSchV. Es handelt sich dabei um eine Anlage gemäß der
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. 11. 2010 über Industrieemissionen (integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
— sog. Industrieemissions-Richtlinie — (ABl. EU Nr. L 334 S. 17;
2012 Nr. L 158 S. 25).

Gemäß Nummer 8.1 der Anlage ZustVO-Umwelt-Arbeits-
schutz ist das GAA Lüneburg die zuständige Genehmigungs-
behörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die Antrags-
unterlagen nach § 4 der 9. BImSchV, liegen vom 18. 11. bis
zum 17. 12. 2020 bei den folgenden Stellen zu den angegebe-
nen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:
— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, Auf der Hude 2,

21339 Lüneburg, Zimmer 0.137, aufgrund der derzeit gel-
tenden Vorschriften infolge der COVID-19-Pandemie nur
nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem GAA Lü-
neburg, Tel. 04131 15-1400, während der Dienststunden,
montags bis donnerstags
in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr;

— Stadt Cuxhaven, Rathaus, Rathausplatz 1, 27472 Cuxhaven,
Zimmer E 07, aufgrund der derzeit geltenden Vorschriften
infolge der COVID-19-Pandemie nur nach telefonischer
Terminvereinbarung mit der Stadt Cuxhaven, Tel. 04721
700-313 oder 700-311, während der Dienststunden,
montags und mittwochs
in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr,
dienstags und donnerstags
in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und

14.30 bis 17.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Hinweis: Bei Betreten der oben aufgeführten öffentlichen Ge-
bäude besteht eine Maskenpflicht.

Diese Bek. und die Antragsunterlagen sind auch im Internet
unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort
über den Pfad „Bekanntmachungen w Lüneburg — Celle —
Cuxhaven“ einsehbar.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 18. 11. 2020 und en-
det mit Ablauf des 18. 1. 2021, schriftlich bei den genannten
Auslegungsstellen geltend zu machen.

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
der Antragstellerin und, soweit sie deren Aufgabenbereich be-
rühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Ver-
langen der Einwenderin oder des Einwenders deren oder dessen
Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht
werden sollen, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmi-
gungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin durch-
geführt wird.

Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und
fristgerecht erhobenen Einwendungen anlässlich dieses Termins
am

Mittwoch, dem 10. 2. 2021, ab 10.00 Uhr,
Betriebsgebäude der Cuxhavener Schiffsentsorgungs GmbH,

Baudirektor-Hahn-Straße 2,
27472 Cuxhaven,

erörtert. Sollte die Erörterung am 10. 2. 2021 nicht abgeschlos-
sen werden können, wird sie an den darauffolgenden Werktagen
(ohne Samstag) zur gleichen Zeit am selben Ort fortgesetzt.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobenen
Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der
Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Be-
deutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen erho-
ben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu erläutern.
Die Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn die An-
tragstellerin oder die Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, zu diesem Erörterungstermin nicht erscheinen.

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt.

Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies geson-
dert öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV öffent-
lich bekannt gemacht wird und die öffentliche Bekanntma-
chung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1272

Stellenausschreibung

Bei der Gemeinde Drochtersen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle

der Allgemeinen Vertretung (m/w/d)

in Vollzeit unbefristet zu besetzen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.drochtersen.de/

buerger-politik/verwaltung/stellenanzeigen/.
Für weitere Auskünfte zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an

den Bürgermeister Herrn Mike Eckhoff unter Tel. 04143 919-100.
Reichen Sie bitte Ihre Bewerbung in einer PDF-Datei mit aussage-

kräftigen Unterlagen bis zum 29. 11. 2020, ausschließlich per E-Mail
an f.boffer@nsi-consult.com, bei der NSI Consult Beratungs- und Ser-
vicegesellschaft mbH ein.

— Nds. MBl. Nr. 51/2020 S. 1272
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